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Bundesgesetz zur Durchführung der Biozidprodukte-Verordnung - Biozidpro-
dukteG 
 

 

Die Bundesarbeitskammer (BAK) dankt für die Übermittlung des im Betreff genannten Ent-

wurfs und nimmt dazu im Folgenden Stellung. 

 

Zu § 8 Abs 3 

 

Art 81 Abs 1 zweiter Unterabsatz der Biozidprodukte-Verordnung fordert von den Mitglied-

staaten sicherzustellen, „dass die zuständigen Behörden über eine ausreichende Zahl ent-

sprechend qualifizierter und erfahrener Mitarbeiter verfügen, so dass ihre Aufgaben nach 

dieser Verordnung effizient und wirksam erfüllt werden können.“ Eine Auslagerung von Ver-

waltungsvorgängen, wie sie in § 8 Abs 3 zweiter Satz normiert wird, scheint im Licht dieser 

Bestimmung nicht konform mit der Biozidprodukte-Verordnung. Die BAK ist der Auffassung, 

dass die Tendenz zur „Privatisierung der Verwaltung“ einzudämmen ist. Dem steht eine Ein-

holung von Gutachten zu einzelnen Fragen durchaus nicht entgegen. Es muss jedoch si-

chergestellt sein, dass die zuständige Behörde jederzeit „Herrin des Verfahrens“ ist und in 

vollem Umfang Zugang zu allen entscheidungsrelevanten Daten hat. 

 

Zu § 22 Abs 2 

 

Die BAK ist der Auffassung, dass in den verantwortlichen Betrieben eine ausdrückliche Fest-

legung von Prozessen, die auf die Rechtskonformität fokussieren, zu begrüßen ist. Da aber 

erfahrungsgemäß den mit der Durchführung derartiger Prozesse betrauten ArbeitnehmerIn-

nen Anordnungsbefugnisse im Betrieb fehlen, spricht sich die BAK gegen die Übertragung 

der verwaltungsstrafrechtlichen Verantwortung auf ArbeitnehmerInnen aus. 
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Zu § 23 

 

Die BAK ist der Auffassung, dass die teils sehr komplexen Fallkonstellationen eine weitere 

Ausdehnung der Frist für die Verfolgungsverjährung (beispielsweise auf zwei Jahre) gerecht-

fertigt erscheinen lassen. 

 

Im Übrigen besteht gegen den vorgelegten Entwurf kein Einwand. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

 

Herbert Tumpel       Werner Muhm 

Präsident       Direktor 

F.d.R.d.A.       F.d.R.d.A. 
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